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358 Verordnung
über das Naturschutzgebiet
¹Saaraltarm Schwemlingenª

Vom 19. November 2001

Auf Grund des § 17 Saarländisches Naturschutzgesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März
1993 (Amtsbl. S. 346, 482), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 5. Februar 1997 (Amtsbl. S. 258), verordnet
das Ministerium für Umwelt:

§ 1

Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Gröûe von ca. 19 ha wird zum Naturschutzgebiet
erklärt; es trägt die Bezeichnung Naturschutzgebiet
¹Saaraltarm Schwemlingenª.

(2) Das Naturschutzgebiet liegt links der Saar zwi-
schen den Kiesweihern und der Schwemlinger Au.

Das Naturschutzgebiet umfasst die Grundstücke:

Stadt Merzig

Gemarkung Schwemlingen

Flur 4,

Nr. 132/7, 188/6, 132/4, 132/11, 679/189, 680/189,
132/10, 689/196, 263/4, 263/2, 263/5 und 684/263

sowie Teile aus 244/3, 249/4, 189/8 und 132/2.

Flur 5,

Nr. 1/1, 10, 9, 7/1, 5, 725/4, 577/3, 878/3, 879/16, 17/1,
477/19, 20, 21/1, 23, 886/216 und 887/218

sowie Teile aus 875/2, 208/1, 975/208, 620/218, 890/220,
891/221, 894/222, 895/224, 898/225, 899/225, 902/225,
226/1, 906/227, 907/227, 910/227, 911/227, 914/229,
915/230, 455/5 und 455/1.

Gemarkung Besseringen

Flur 4,

Nr. 2/9, 5/10, 5/8, 8/8, 14/8, 14/9, 591/28, 980/14, 14/7,
14/6, 731/18, 18/1, 18/2, 725/22, 27/2, 27/3, 30/1, 853/79,
81/1, 85/1, 37/2, 37/3, 591/18, 945/37, 43/1, 45/1, 48/1,
51/1 und 55/1.

Flur 5,

Nr. 700/47, 47/1, 703/61, 777/227, 227/4, 769/269, 268/1,
768/271, 713/287, 287/1, 579/288 und 446/290

sowie Teile aus 284/2, 272/1 und 227/3.

(3) Das Naturschutzgebiet ist in dem anliegenden Kar-
tenausschnitt gekennzeichnet sowie in der Kataster-
karte Maûstab 1:2.000 mit Randsignatur dargestellt.
Die Katasterkarte wird im Ministerium für Umwelt Ð
Oberste Naturschutzbehörde Ð, Saarbrücken, ver-
wahrt. Eine weitere Ausfertigung befindet sich bei der
unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis Merzig-
Wadern. Die Karte kann bei den genannten Behörden
eingesehen werden.

(4) Das Naturschutzgebiet wird an den Hauptzugän-
gen und, soweit zum Erkennen des Grenzverlaufes im
Gelände erforderlich, entlang dem Grenzverlauf
durch Aufstellung des amtlichen Schildes ¹Natur-
schutzgebietª gekennzeichnet.

§ 2

Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung und Entwicklung des
letzten noch in Verbindung zur Saar stehenden natur-
nahen Altarmes mit seinen Uferbereichen und vor-
gelagerten Feuchtwiesen

Ð aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes, da
die hier vorkommenden Lebensgemeinschaften,
wie Unterwasserrasen, Schwimmblattgesellschaf-
ten, Erlen-Eschen-Weidensaum, mesotrophe
Hochstaudenfluren, Röhrichte, Groûseggenriede,
genutzte und brachgefallene Glatthaferwiesen,
Weidengebüsche und diverse Baumhecken in ihrer
Vernetzung einer Vielzahl von Pflanzen- und Tier-
arten, darunter seltenen und gefährdeten, einen
Lebensraum bieten,

Ð wegen seiner Seltenheit und besonderen Eigenart,
welche durch die speziellen Standortfaktoren und
die angepasste Pflanzen- und Tierwelt bestimmt
sind.

Das Gewässer dient als Brut- und Aufwuchsstätte für
Saarfische und trägt somit zu deren Artenvielfalt und
Populationsstabilität bei.

§ 3

Verbote

In dem Naturschutzgebiet sind Ð mit Ausnahme der
in § 4 festgelegten Handlungen Ð alle Maûnahmen
verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder
nachhaltigen Störung des Naturschutzgebietes oder
seiner Bestandteile führen oder dem Schutzzweck ge-
mäû § 2 widersprechen.

Insbesondere ist verboten

1. Bauarbeiten durchzuführen.

2. Das Naturschutzgebiet ohne Nutzungsrecht zu
befahren und auûerhalb der vorhanden Wege zu
betreten.

3. Pflanzen einzubringen, zu entnehmen oder zu
schädigen und Tiere auszusetzen, zu entnehmen
oder zu stören.

4. Hunde frei laufen zu lassen.

§ 4

Zulässige Handlungen

1. Die den besonderen Landschaftswert im Sinne des
Schutzzweckes erhaltende landwirtschaftliche Bo-
dennutzung ist auf bisher bewirtschafteten Flächen
zulässig mit den Maûgaben, dass

Ð kein Flächenumbruch und keine Nachsaat er-
folgen,
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Ð keine Düngung und keine Behandlung mit che-
mischen Mitteln erfolgen,

Ð keine Eingriffe in den Wasserhaushalt vor-
genommen werden,

Ð Mähwiesen nicht vor dem 15. Juni gemäht
werden und mindestens 10 % der Wiesen als
Altgrasstreifen verbleien, die nicht vor dem
1. August gemäht werden,

Ð Beweidung nur bis zu einer Besatzstärke von
1 GV je ha und Weideperiode durchgeführt
wird,

Ð in Gewässerrandstreifen von 10 m je Ufer
keine Nutzung Ð auûer der Beseitigung von
Nadelholz Ð erfolgt.

Abweichungen von diesen Maûgaben sind zulässig,
soweit die Nutzung nach den Vorgaben des Pflege-
und Entwicklungsplanes nach § 6 Abs. 1 dieser
Verordnung für die betroffene Fläche durch-
geführt wird.

2. Die Nutzung bestehender Wege, Leitungen, Ein-
richtungen und Gewässer sind im Rahmen beste-
hender Nutzungsrechte und Pachtverträge zulässig.

3. Die angelfischereiliche Nutzung ist am rechtsseiti-
gen Ufer des Altarmes an den bestehenden Stand-
plätzen entlang dem Uferweg

Ð innerhalb Abschnitt 1 lt. Karte ohne zeitliche
Beschränkung

Ð innerhalb Abschnitt 2 lt. Karte in der Zeit vom
1. Juli bis 28. Februar

zulässig.

4. Die Ausübung der Jagd ist im Rahmen des § 30
Abs. 1 des Saarländischen Jagdgesetzes vom 27.
Mai 1998 (Amtsbl. S. 638) zulässig.

5. Verkehrssicherungsmaûnahmen und Arbeiten zur
Unterhaltung und Instandsetzung rechtmäûig be-
stehender Anlagen, Gewässer, Wege, Leitungen
(einschlieûlich Leitungstrassen) und Einrichtungen
sind ausschlieûlich in der Zeit vom 15. August bis
15. Februar zulässig; bei Gefahr im Verzug und bei
unaufschiebbaren Arbeiten gilt diese Frist-
beschränkung nicht.

§ 5

Ausnahmen

Die oberste Naturschutzbehörde kann im Einzelfall
von Maûgaben nach § 4 für eine bisher rechtmäûig
durchgeführte Nutzung oder für Maûnahmen geringen
Umfangs Ausnahmen zulassen, wenn dadurch der
Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird. § 34 Abs. 2
Saarländisches Naturschutzgesetz bleibt unberührt.

§ 6

Pflege- und Entwicklungsmaûnahmen

(1) Für das Naturschutzgebiet wird ein Pflege- und
Entwicklungsplan vom Landesamt für Umweltschutz
aufgestellt.

(2) Pflege- und Entwicklungsmaûnahmen werden vom
Landesamt für Umweltschutz oder unter dessen fach-
licher Leitung durchgeführt. § 35 Saarländisches Na-
turschutzgesetz ist entsprechend anzuwenden.

(3) Bei Verpachtung der im Eigentum der Stadt Mer-
zig, des Landes oder des Bundes befindlichen Grund-
stücke und bei vertraglichen Vereinbarungen zur För-
derung der Nutzung sind die Vorgaben des Pflege-
und Entwicklungsplanes für die betroffene Fläche zu
beachten.

(4) Als Pflege- und Entwicklungsmaûnahme gelten
auch die Beseitigung von den Schutzzweck störenden
baulichen Anlagen, Wegen oder sonstigen Einrichtun-
gen ohne rechtlichen Bestandsschutz sowie Schutz-
maûnahmen gegen schädliche Einwirkungen auf das
Naturschutzgebiet.

§ 7

Duldungspflicht

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von
Grundstücken innerhalb des Naturschutzgebietes ha-
ben zu dulden, dass

1. die Grenzen des Schutzgebietes durch Aufstellung
des amtlichen Schildes ¹Naturschutzgebietª ge-
kennzeichnet werden,

2. in das Liegenschaftskataster der Hinweis ¹Natur-
schutzgebietª aufgenommen wird.

§ 8

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 38 Abs. 1 Nr. 9 Saarländisches
Naturschutzgesetz handelt, wer im Naturschutzgebiet
vorsätzlich oder fahrlässig gegen § 3 oder gegen Maû-
gaben des § 4 verstöût.

§ 9

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Saarbrücken, den 19. November 2001

Der Minister für Umwelt

Mörsdorf
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8 Verordnung
über das Landschaftsschutzgebiet 

„Saaraue bei Schwemlingen “
(L 6505-307)

Vom 4. Dezember 2014

Aufgrund des § 20 Absatz 1 und 3 des Saarländischen 
Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. Ok-
tober 2008 (Amtsbl. 2009 S. 3) in Verbindung mit § 22
Absatz 1 und 2, § 26 und § 32 Absatz 2 und 3 des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 
des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154), 
verordnet das Ministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz:

Präambel
Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzgebietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.
Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefährdeter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Vielfalt der Ökosysteme.
Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, sondern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig, um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu gewährleisten.
Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerkennung eines Natu-
ra 2000-Gebietes durch die EU-Kommission.
Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe, durch eine verantwortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).
Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungszie-
le – Wiederherstellung und Entwicklung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie durch 
einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten Manage-
mentplan erreicht werden.
Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebensräume und Arten unver-
zichtbar.
Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.
Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finanzielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 

naturschutzgerechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Erwar-
tungen gerecht zu werden, ist in den Natura 2000-Richt-
linien geregelt, dass alle sechs Jahre in den Mitglied-
staaten eine Berichterstattung über den Erfolg der in 
den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaßnahmen 
erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnis-
se des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt 
ein Mitgliedstaat seinen aus den europäischen Richt-
linien erwachsenen Verpflichtungen nicht nach, 
existiert ein EU-rechtliches Kontroll- und Sankti-
onsinstrumentarium in Form von Beschwerde- und 
Vertragsverletzungsverfahren.

§ 1

Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit 
einer Größe von ca. 203,6 ha wird zum Landschafts-
schutzgebiet erklärt. Es trägt die Bezeichnung Land-
schaftsschutzgebiet „Saaraue bei Schwemlingen“ 
(L 6505-307) und ist Teil des Netzes Natura 2000 
(§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) als Europäisches 
Vogelschutzgebiet der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. No-
vember 2009 über die Erhaltung der wild lebenden Vo-
gelarten (ABl. L 20 vom 26. Januar 2010 S. 7) – in der 
jeweils geltenden Fassung.

Das Schutzgebiet liegt in der Stadt Merzig, Gemarkun-
gen Ballern, Besseringen und Schwemlingen.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in zwei Detailkarten (1 : 1.750) 
mit Flurstücknummern und Randsignatur wiederge-
geben. Diese Karten und der Verordnungstext werden 
im Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz – 
Oberste Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. 
Eine weitere Ausfertigung befindet sich bei der Stadt 
Merzig. Verordnungstext und Karten können bei den 
genannten Stellen eingesehen werden.

(3) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Landschaftsschutzgebiet“ gekenn-
zeichnet, dessen Aufstellung und Bestand die Eigen-
tümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu 
dulden haben.

§ 2

Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
haltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernet-
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Städte und Gemeinden, Zweckverbände zur Durchfüh-
rung von Naturschutzgroßprojekten, des Landes oder 
des Bundes befindlichen Grundstücke und bei vertrag-
lichen Vereinbarungen zur Förderung der Nutzung sind 
die Vorgaben des Managementplans für die betroffene 
Fläche zu beachten und in den Pachtvertrag aufzuneh-
men.

§ 6

Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.

Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird.

§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgesetzes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes, sind 
die diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saar-
ländischen Naturschutzgesetzes anzuwenden.

(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen treffen, um die Erhaltung 
oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cherzustellen.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Naturschutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 und 4 verstößt.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig tritt 
außer Kraft die Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Saaraltarm Schwemlingen“ vom 19. November 2001 
(Amtsbl. S. 2217), geändert durch die Verordnung vom 
24. Januar 2006 (Amtsbl. S. 174).
Zudem wird gleichzeitig auf den in § 1 dieser Verord-
nung bezeichneten Flächen nordwestlich der Land-
straße L 175 Schwemlingen-Besseringen die Verord-
nung über das Landschaftsschutzgebiet „Saarschleife 
und Leukbachtal“ im Landkreis Merzig-Wadern vom 
1. Dezember 1966 (Amtsbl. S. 153), geändert durch die
Verordnungen vom 30. April 1991 (Amtsbl. S. 634),
16. Juli 1993 (Amtsbl. S. 830), 18. September 1996
(Amtsbl. S. 1090), 5. November 1996 (Amtsbl. 
S. 1275), 8. Juli 2002 (Amtsbl. S. 1449), 9. Juli 2009
(Amtsbl. S. 1182) und vom 15. September 2010 (Amts-
bl. I S. 1342) aufgehoben.

Saarbrücken, den 4. Dezember 2014

Der Minister für Umwelt
und Verbraucherschutz

Jost
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